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The elections of the Roman ruler were not very frequent in the Baroque period; one 

century (1650-1750) saw only six of them. After two rapid successive elections of Ferdinand 

IV (1654, vivente imperatore) and Leopold I (1658, after the death of Ferdinand III), the 

Empire had to wait for the new vote until 1690, when the electors passed Joseph I (vivente 

imperatore). After his untimely death, another vote took place in 1711; this time, the title 

went to Charles VI. When he deceased, with him went the last male offspring of the Habsburg 

family, vacating the throne for other candidates. In 1742, Charles Albrecht Duke of Bavaria 

won the election with the support of the French and Bohemian vote, which he claimed after 

the occupation of Bohemia. He became Emperor Charles VII, but his life was quickly 

drawing to a close. In 1745, another election followed, which – in the transformed political 

situation – was dominated by the man who married the Queen of Bohemia and Hungary: 

Francis Stephen von Lorraine. The title of the Emperor thus returned to Vienna after a short 

intermezzo.1 

The new King of the Romans, i.e. the heir apparent to the Imperial throne was usually 

elected in Frankfurt am Main, as requested by the Golden Bull of Emperor Charles IV from 

1356. In the Baroque period, the election was still carried out by the Electors, whose number 

grew from the original seven to nine, when the Electoral College was expanded with the Duke 

of Bavaria and, at the end of the 17th century, the Elector of Hanover. Archbishop-electors 

were superior to the lay ones; these were the three archbishops (of Mainz, Cologne and Trier), 

                                                            
1 More on this in Jiří KUBEŠ, Trnitá cesta Leopolda I. za říšskou korunou (1657-1658). Volby a korunovace ve 
Svaté říši římské v raném novověku [=The Thorny Road of Leopold I. toward the Imperial Crown (1657-1658). 
Elections and Coronations in the Holy Roman Empire during the Early Modern Period], České Budějovice 2009. 



with the Archbishop of Mainz serving as dean of the Electoral College. They were followed 

by the secular Electors, among whom the precedence still belonged to the only royal Elector, 

i.e. the King of Bohemia. As well as the other Electors, the King of Bohemia had the right to 

participate in the election in person or to send his plenipotentiaries. While previously the 

Electors usually chose the former option, the latter alternative was more and more frequent in 

the Baroque period. This was also the case for the Kings of Bohemia, who did not usually 

participate in the election after the Thirty Years’ War – they either came in the course of the 

pre-election negotiations (1658) or arrived after the election for the coronation (since 1711). 

This meant they had to send representatives to the election meetings, and hence needed to 

assemble an appropriate delegation and equip it with all necessary warrants and naturally also 

instructions. By this time, the election was far from a mere act of choosing the new king; it 

was more and more problematic to represent the King of Bohemia within the Empire due to 

two key aspects. Firstly, before the election it was necessary to draw up an electoral 

capitulation, which meant the King of Bohemia, himself aspiring to the highest post, was in a 

largely defensive position. The second problem was ceremonial practice, which was getting 

more complicated as some Electors have acquired royal status since the late 17th century and 

now demanded special treatment which would suit their new position. 

These two important issues were reflected in the instructions which the Kings of 

Bohemia (i.e. their deputies) issued to the royal and electoral representatives of Bohemia. 

These should ideally originate from (i.e. own estates in) the Kingdom of Bohemia and have 

sufficient knowledge of the Imperial politics. In 1657-1658 the chosen ambassadors were 

Wenzel Eusebius von Lobkowicz, Count Franz Karl Liebsteinsky von Kolowrat, councillor of 

the Aulic Council (Reichshofrat) Johann von Krane and Franz von Scheidlern as their 

secretary.2 The structure of the committee was similar in 1711, as is apparent from the 

instruction in our edition. Ernst Friedrich von Windischgrätz (who was experienced in 

Imperial politics and even owned one small manor in Bohemia), was appointed the first 

ambassador; the second emissary was Franz Ferdinand Kinsky, and the third again an 

experienced councillor of the Aulic Council, Kaspar Florentin von Consbruch. Johann 

Wolfgang von Ebelin went with the delegation as secretary. 

The number of the envoys alone shows that this was an extremely representative 

mission; usually noblemen would travel abroad on their own and use the legation secretary as 

their assistant. Inside the Empire, the situation was different: we have seen this in the 

                                                            
2 See the instruction from 15 July 1657 from Vienna, deposited in Chateau Nelahozeves, Family archives of the 
Roudnice Lobkowiczs, sign. A 83, fol. 13-19. 



instruction from 1691 for the Principal Commissioner at the Imperial Diet (Reichstag) in 

Regensburg (Lobkowicz travelled with a co-commissioner, Baron Seilern). In this case, the 

structure of the delegation is even more representative: on one hand the ambassadors had to 

handle demanding ceremonial tasks, but at the same time they had to retain sufficient capacity 

for the demanding negotiations about the electoral capitulation. That explains why one of the 

two principal ambassadors always had legal experience, and the third member of the 

delegation was a veteran and experienced member of the Aulic Council. 

Our instruction confirms everything described above and precisely reflects the 

situation in 1711, when after the unexpected death of Joseph I the Habsburgs were left with an 

only candidate to the throne – the one remaining male member of the dynasty, the Emperor’s 

younger brother Charles. At the time the instruction was issued, however, Charles dwelt in 

Spain, where he fought for the crown (as Charles III) in the War of the Spanish Succession 

against his French rival Filip V.3 The management of the Habsburg lands in Central Europe 

was temporarily carried out by the Empress Dowager, Charlesʼ mother Eleonor Magdalene 

von Pfalz-Neuburg, in whose name the instruction is issued. After the indispensable outline 

which justifies the choice of the delegates, the Empress Dowager moves straight to the point. 

Upon their arrival in Frankfurt, the ambassadors should report to the Archbishop of Mainz, 

hand him their credentials and agree on the next steps; Vienna hoped that the Elector of 

Mainz was on their side and prepared to help the delegation. At the same time the 

ambassadors were warned that ceremonial difficulties may arise with the Archbishop, as they 

did for their predecessors in 1657,4 and they were instructed how to proceed in this case. After 

discussing the ceremonial questions, the gist of the instruction follows in eleven numbered 

points, wherein the Empress Dowager addresses the composition of the electoral capitulation 

together with the difficulties which might arise. The basic maxim of the Imperial policy was 

to insist on the acceptance of the electoral capitulation of Joseph I from 1690. The last part of 

the instruction focuses on the day of the vote and prescribes how the ambassadors should 

behave if King Charles is not present by the time of the election. Naturally, as ambassadors of 

the King of Bohemia they were instructed to vote for their sovereign.5 

                                                            
3 Vít VLNAS, Princ Evžen Savojský. Život a sláva barokního válečníka [=Prince Eugene of Savoy. Life and 
Glory of a Baroque Warrior], Praha – Litomyšl 2001, pp. 412-419. 
4 See J. KUBEŠ, Trnitá cesta [=The Thorny Road of Leopold I. toward the Imperial Crown (1657-1658). 
Elections and Coronations in the Holy Roman Empire during the Early Modern Period], pp. 150-156. 
5 More about the process of the election and coronation of Charles VI in 1711 recently in Jiří KUBEŠ, Volba a 
korunovace Karla VI. římským císařem v roce 1711 [=Election and Coronation of Charles VI as Holy Roman 
Emperor in 1711], Český časopis historický 111, 2013, pp. 805-841. 



The instruction concludes with the signature of the Empress Dowager and Director of 

the Chancellery that issued the document, which is predictable. In contrast with the other 

instructions, however, this one is not signed by the Vice-Chancellor (Reichsvizekanzler) nor 

the Austrian Court Chancellor (Hofkanzler), as the edition of this document was exclusively 

in the competence of Bohemian Royal Chancellery (since it was issued in the name of the 

King of Bohemia as the Imperial Elector) – which means it contains the signature of High 

Chancellor of Bohemia (Obristkanzler), Count Wratislaw. 

 

 

Eleonora x.6 

Instruction. 

Für die hoch und wohlgebornen, unsern lieben getreüen weyland der in Gott seeligst 

verschiedenen kayserlichen Mayestät Josephi7 hinterlassenem geheimben und conferenz rath 

und cammerer Ernst Friedrich graffen und herrn von Windischgrätz, freÿherrn von 

Wallenstein und im Thall, herrn auf Trauttmanßdorff, Götzendorff, Sankt Peter in der Au, 

Rothen Lhotta und Leopoldsdorff, obristen erblandstallmeistern in Steüer, rittern des 

guldenen vließes,8 dan dem hoch und wohlgebornen, unsern auch lieben getreüen, ietzt höchst 

ernandt Ihrer Mayestät Josephi auch hinterlassenen rath, cammerern und teütschen 

vicecantzlern im Königreich Böheimb Frantz Ferdinand graffen Khinsky von Chinitz und 

Tettau9 und den gestrengen unsern auch lieben getreüen, weyland Ihrer Mayestät Josephi 

hinterlassenen reichshoffrath und geheimben referendarium Caspar Florentin von 

Consbruch,10 wie selbde, alß unseres freündlich geliebsten herrn sohns, des königs in 

Hispanien, alß königs in Böheimb und churfürstens des heyligen römischen reichs Liebden,11 

bey der nacher Franckfurt am Mayn anfangs auf den 20. Augusti ausgeschriebenen, nun aber 

auf den 20.ten Julij dieses 1711.ten jahrs verkürtzten und angesetzten wahl eines römischen 

königs zum künfftigen kaÿserthumb denominirte anwaldere und besondere bottschafftere, 

nebst dem der gesandschafft mitzugegebenen gestrengen unseren lieben getreüen weyland 

öffters höchstgedachten den in Gott allerseeligst verschiedenen kayserlichen Mayestät 

                                                            
6 Empress Dowager Eleonore Magdalena von Pfalz-Neuburg (1655-1720), mother of Joseph I and Charles VI. 
7 Joseph I of Habsburg (1678-1711), Bohemian and Hungarian king, Holy Roman Emperor. 
8 Ernst Friedrich von Windischgrätz (1670-1727). In Bohemia, he owned the estate of Červená Lhota. 
9 Franz Ferdinand Kinsky (1678-1741), Bohemian vice-chancellor. 
10 Kaspar Florentin von Consbruch (1655-1712), a skillful and experienced diplomat. 
11 Charles of Habsburg (1685-1740), Bohemian and Spanish king, later Holy Roman Emperor. 



Josephi hinterlassenen hoffrath und königlichen böhmischen geheimben referendario Johann 

Wolfgang von Ebelin auf Friedberg und Wosegan12 sich zu verhalten haben werden. 

Demnach auf iüngstes ableben unseres in Gott ruhenden geliebtesten herrn sohns 

Josephi, weyland kayserlichen Mayestät und Liebden höchstseeligsten andenckens, der 

hochwürdige Lotharius Franz churfürst von Mayntz, unser lieber herr neve und ertzcantzler 

im Teütschlandt,13 unterm dato Mayntz den 4. monathstag May gegenwertigen 1711.ten jahrs 

nach erforderung des weyland kaysers Carl des 4.ten guldenen bull,14 an höchstbesagten 

unseren freündlich geliebten herrn sohn alß könig in Böheimb und mitchurfürsten einen 

offenen besiegelten brieff bey der königlichen statthalterey zu Praag durch ihren special 

gesandten abgeben lassen und in solchem seine unseres geliebsten herrn sohns Liebden umb 

auf den 20.ten monathstag Augusti in eigener persohn oder durch ihre botschaffter oder 

verweesere, einen oder mehr, mit gantzem vollen gewaldt in bemeldter stadt Franckfurt am 

Mayn zu erscheinen und nach denen hierüber aufgerichteten gesätzen mit anderen 

mitchurfürsten von der wahl eines römischen königs zum künfftigen kayser zu handlen und 

übereinzukommen, auch alda biß zum ende derselben zu verharren und zu thun und zu 

gebahren, wie in denen heylsamben reichssatzungen hievon geordnet wirdt, eingeladen und 

ersuchet, nachgehendts aber, nachdehme auch andere mitchurfürsten hierzueingewilliget, 

durch mehrmahliges zuschreiben vom 1. Junij, womit der obangesetzte termin auf den 20.ten 

Julij verkürtzet würde, die requisition gethan haben; und nun inzwischen von eingangs 

hochgedachten unseres freündlich geliebsten herrn sohns Liebden de dato Barcellona den 30. 

Maij die vollmachten vor die hierzu denominirte gesandte eingeloffen seyn, in welchen primo 

loco obgedachter Ernst Fridrich graff von Windischgratz, secundo loco Caspar Florentin von 

Consbruch, allergnädigst ist benennet, zugleich auch der Johann Wolfgang von Ebelin mit ist 

zugegeben worden, umb damit sie nehmlich auf obangeregten den 20. Julij ausgesetzten 

wahltag eines römischen königs zum kayserthum nebst anderen churfürsten geist- und 

weldlichen gesandten und räthen erscheinen und alles ihren vollmachten gemeeß 

mitabhandlen sollen, die wir in weiter abwesenheit unseres freündlich geliebsten herrn sohns 

Liebden ihres verhaltens willen ferner zu instruiren gnädigst vor gutt angesehen; Alß werden 

sie 3 churböhmische gesandte, wie auch er hinzugegebene königlicher böhmischer hoffrath 

ihre sachen dahin anstellen und sich zeitlich auf sothane reis begeben, damit selbde 

insgesambt oder wenigstens der anderte und dritte gesandte sambt ihme von Ebelin vor den 

                                                            
12 Johann Wolfgang von Ebelin (1650-1712). 
13 Lothar Franz von Schönborn (1655-1729), the archbishop of Mainz from 1695. 
14 Golden Bull of Charles IV from 1356. 



20.ten Julij daselbsten anlange, dergestalten, daß, wan nicht alle beysammen währen, der 

offentliche einzug verschoben, auch daferne andere sich dessen nicht bedienen würden, gar 

ausbleiben könte. 

Und wan nun dieselbe angelanget seyn, sollen sie alsogleich nachfrag halten, wan die 

churfürstliche sessiones ihren anfang nehmen werden? damit sie zeitlich ihre ankunfft bey 

Churmayntz alß decano electoralis collegij anzeigen könten, immassen, wan der erste 

gesandte auch noch nicht ankommen währe und die sessiones sich anhebeten, der anderte 

und dritte gesandte an den churmayntzischen hoffmarschallen die mithabende credentiales, 

umb solche des churfürstens Liebden zu überreichen, angeben müssen; Wornach sie sich 

ratione ceremonialis (bevor sie bey Churmayntz die visita anzeigen und ablegen würden) des 

empfangs und rangs halber, wohl und genau unter der handt zu erkundigen hetten und wan 

das ceremoniale auf form und weis, wie andere königliche gesandte, vom churfürsten zu 

Mayntz empfangen und wie selbdes in electione Leopoldina15 gehalten worden, seine 

richtigkeit hette und auch dem zweyten gesandten die oberhandt gegeben werden wolte, da 

können sie gesandte nebst bemeldtem königlichen böhmischen hoffrath umb audienz 

ansuchung thun und sich persöhnlich dahin verfügen, die mithabende vollmachten 

überreichen, zugleich aber, in abwesenheit des ersten gesandten, dessen späthere ankunfft mit 

allzuweitem weeg und etwas spath eingeloffenen königlichen vollmachten entschuldigen, 

dessen ehiste nachkunfft versichern, im ubrigen aber vortragen, wie nach sie auf des 

churfürstens Liebden gewöhnliches invitationsschreiben nach inhalt der zuvor insinuirten 

königlichen böhmischen churfürstlichen vollmacht zu dieser gesandschafft währen 

abgeschicket worden, sie auch sambt und sonders in commissis hetten, das an seiten des 

königs aus Böheimb alß mitchurfürstens Liebden tragende besondere große vertrauen 

vorzustellen und weilen Ihre Liebden auf die von deroselben jederzeit verspührte beständige 

affection ihr vornehmstes fundament setzeten; so lebeten sie außer allem zweiffel des 

churfürstens Liebden würden auch bey gegenwertiger wahl die abgeschickte gesandschafft 

ihnen lassen anbefohlen seyn, auch dero orths all das iehnige, so zur beobachtung des einem 

könig in Böheimb anhangenden churfürstlichen wahl und andern rechtens nöthig und 

erforderlich seyn würde, mitbewürcken helffen; Worfür Seiner Königliche Mayestät mit aller 

beständigen liebe und freündschafft gegen des churfürstens Liebden ferner zu correspondiren 

nie aussetzen würden; Wodan endtlich die gesandschafft von des churfürstens Liebden 

weitern befehl erwarten thette, was derselben zur mitbeförderung der wahlsache an die handt 

                                                            
15 This concerns the election of Leopold I in 1657-1658. 



zu geben beliebig seÿn möchte? Nach welchem dan, wan nehmlich beyderseitige 

unterredungen geendiget seyn werden, die gesandschafft wider abtretten und in dem 

concertirten ceremoniali ihren ruckweeg ins quartier nehmen kan. Würde aber das alte 

ceremoniale, so hiebevor der königlichen böhmischen gesandschafft gewilliget worden, nicht 

zuerheben seyn, hette die gesandschafft die visita bey Churmayntz und auch sonsten, wo 

solches eben disputiret werden möchte, gar zu unterlassen und sich zu entschuldigen, daß sie 

vor sich von der vorigen observanz nicht abweichen und wegen weithe des weegs von Ihro 

Mayestät ihrem allergnädigsten principalen keinen weitern befehl einholen könten, sondern 

sie würden andere gelegenheit suchen, mit derselben zusammenzukommen; wo indessen die 

vorfallende negotiationes durch den dritten gesandten fortzustellen währen. Was die übrige 

churfürsten und deren bottschafftere anlangen, werden sie gesandte, wie ietzt schon erwehnt, 

auch bey denenselben ihre ankunfft anzeigen und bey denen iehnigen churfürsten, wo selbige 

das ceremoniale, wie auch bey denen anderen gesandten, von welchen sie ein gleichmessiges 

zu gewarten hetten, ihre visiten und revisiten ablegen und mit allerseitigen vorstellung 

unseres freündlich geliebsten herrn sohns gegen dererselben hohen herrn principalen 

tragender besondern affection und freundschafft die gewöhnliche complimenta abstatten. 

Würde aber der erste gesandte noch bey zeiten ankommen können, werden diese visiten bey 

andern churfürsten und deren gesandten biß zu dessen ankunfft verschoben bleiben müssen; 

gleich wie dan auch, wofern ihme ersten gesandten einem offentlichen einzug zu halten 

gefällig währe, worinn er sich nach dem exempl anderer vor ihme ankommenden 

gesandteschafften zurichten haben wirdt, demselben die übrige zuvor angekommene zwey 

gesandte pro decore Ihrer Königlichen Mayestät mit ihrem comitiva, pferdt und waagen an 

die handt gehen würden, auch wan sie sich noch nicht ins publicum gestellet, selbst mit ihme 

einziehen. 

Anreichendt die etwan anwesende gesandschafften von frembden potenzien, alß der 

General staaten der vereinigten Niederlanden und dergleichen, weilen diese die rechte handt 

bey ordentlichen visiten prætendiren möchten; so würden sie, nehmlich zwey erstere gesandte 

nur in loco tertio oder in privat zimmern zusammenkommen und miteinander, was vorfallet, 

conferiren können; und dieweilen die cron Böheimb nun zu allen churfürstlichen 

collegialtägen und sessionibus admittiret wirdt; so sollen auch sie gesandte nebst dem mit 

gehenden hoffrath sich iedesmahlen darbey bey einer von denen andern auch gebrauchenden 

comitiva fleißig einfinden und der erstere seinen ausgemessenen sitz inter electores, die 

andere aber an separirten orthen suo tamen debito loco et ordine hintereinander, wie es 



bißhero gebräuchlich gewesen und auch dießfalls der ihnen abschrifftlich mitcommunicirte 

vergleich de Anno 1653 ziel und maaß giebet, ihre stelle nehmen und nebst denen anderen 

churfürstlichen gesandten erscheinen, er hoffrath aber mit anderen churfürstlichen räthen 

seinen platz occupiren und was darbey vorkommet, alles fleißig ad protocollum bringen 

lassen. Worbey auch dieses in obacht zu nehmen, daß zwahr churböhmische erstere gesandte, 

nach allen herren churfürsten, die in persohn erscheinen, seinen sitz hatt, iedoch in ordine 

votandi sein iedesmahliges votum gleich nach denen geistlichen churfürsten abzulegen 

pfleget. 

Und indehme die materia capitulationis16 eine von denen vornehmsten seyn wirdt, 

über welche in denen churfürstlichen sessionibus dörffte deliberiret werden, herentgegen die 

capitulatio perpetua noch nicht dergestalten zur perfection gekommen,17 daß selbige 

dermahlen könne angenommen werden; so wirdt die churböhmische gesandschafft auf mittel 

und weege zu trachten haben, wie ad interim eine solche capitulation adjustiret werde? die 

dem künfftigen kayser und dero eigenem allerhöchsten interese am allermündesten 

præjudicirlich seyn möchte; zu welchem ende dieselbe auf folgende articulos zu reflectiren 

haben undt alß 

Pro primo. Weilen die gantze basis und das fundament der ihnen gesandten 

obliegenden negotiation in deme bestehet, damit die wahl auf die persohn Ihrer Königlichen 

Mayestät Caroli umb so viel schleünigen vor sich gehe und alle weitlaüfftigkeiten 

abgeschrittene werden möchten; so wirdt sie churböhmische gesandschafft die capitulationem 

Josephinam, wan selbde in collegio electorali solte proponiret und vorgelegt werden, gantz 

williglich in omnibus punctis annehmen und ihrer seiths ad particularia sich nicht einlassen, 

weniger zur contradiction oder weiterung der sache den mundesten anlaß geben, sondern 

vielmehr bey anderen churfürsten und deren gesandten dahin antragen, damit zur 

beförderung der wahl die Josephina capitulatio simpliciter möge angenommen werden, außer 

daß der articulus quadragesimus primus die revision betreffend nach denen worten ad 

instrumentis pacis westphaliae articulo 5.to § 55o einzurichten währe. Würde aber pro 

2do. einige erwehnung geschehen, damit man gleichwohlen denen fürstlichen monitis 

hierinfalls in etwas willfahren, die materiam banni mehrers erleütern und ausmachen und 

                                                            
16 The Wahlkapitulation was negotiated from the times of Charles V (1519). 
17 The eternal Wahlkapitulation was not finished yet but it was nearly ready. It is the reason why the most of 
electors wanted to complete it in 1711 in Frankfurt am Main during the pre-election times. It is obvious the 
Habsburg party did not wish it. 



auch in alijs punctis ad capitulationem perpetuam schreiten solte; da währe pro consolatione 

der fürstlichen herren interessenten zu remonstriren, man könte den neo electum dahin 

verbinden, daß er vor allen anderen dingen, die materiam capitulationis perpetuæ bey dem 

reichstag zu Regenßburg ehistens völlig ausmachen lasse, auch nicht entgegen seye, daß, falls 

andere churfürsten dahin incliniren, das punctum banni nach der in dem beständigen 

wahlcapitulationsproject angezogenen, constitution eingerichtet werde, woran dan die 

fürstliche schon einige consolation haben würden. In allem fall aber 

Pro 3.tio nach allem angewendeten fleiß es nicht zu erhalten währe, daß ad 

facilitandam electionem bey der Josephinischen capitulation es vollkommentlich verbleiben 

könte, sondern die materia capitulationis perpetuae gleichwohlen aufs tapet kähme, in 

welcher in einigen punctis ihre künfftige kayserliche Mayestät mehrers alß in ipsa Josephina 

stringiret werden; so wirdt sie churböhmische gesandschafft ad particularia schreiten und 

zwahr gleich ad articulo 3tines des gedruckten projects der perpetuirliche capitulation, wo 

simpliciter enthalten ist, daß die churfürsten die wahl eines römischen königs mit- oder ohne 

des kayserlichen consenses vornehmen könten, sich dahin remittiren, daß hiebevor schon 

derentwilen zu Augßburg einige monita dagegen einkommen, auch in der zwischen denen 

beyden höheren reichs collegijs bereits verglichenen und dem künfftigen reichsabschiedt zu 

inseriren beliebten constitution, dieses so absolute nicht enthalten, sondern einigermassen 

limitiret worden seye, mithin es auch anietzo bey dieser limitation sein verbleiben haben 

könte. In dehme aber auch 

Pro quarto, in eben diesem dritten articulo des projects der perpetuirlichen 

capitulation von denen reichsvicarijs einige meldung geschihet; so hette die churböhmische 

gesandschafft sich vor allen sehr zu hütten, die potestatem vicariorum in imperio zu 

impugniren, weniger den mündesten anlaß zu einer dießfälligen quaestion oder differenz zu 

geben, sondern, wofern von anderen diese materie gerühret und ausgemacht werden wolte, 

wiers in absentia regis ietzo oder ins künfftig wan der römische könig nach seiner ankunfft in 

Teütschland widerumb sich aus dem reich begeben wolte, mit der administration zu halten 

seye und die churböhmischen gesandschafft es nicht dahin bringen könte, daß dieser punct 

biß nach der wahl ausgestellet werde; so wirdt darüber ein besonderer articul zu verfassen 

seyn, wobey die gesandschafft dahin zu sehen, daß der römische könig nicht beständig, 

sondern nur mehrern theils im reich zu verbleiben adstringiret werde. Und gleich wie sie 

gesandschafft ihrer seiths die potestatem vicariorum keines weegs zu impugniren hatten, noch 

leicht vermeiden können wirdt, daß die vicarij nicht in ihrer verweesung des reichs biß zur 



ankunfft des künfftigen böhmischen königs fortfahren; also hatten sie sich zu bemühen, 

solchen articul also einzurichten, daß wan der könig sich etwan übers gebürg oder meer zu 

begeben nöthig achtete, er sich der administration halber mit dem churfürstlichen collegio 

vorhero vernehmen solle. 

Pro quinto. Obwohlen in dem project der perpetuirlichen wahlcapitulation ad 

articulum 4.tum enthalten ist, daß der regirende römische kayser keinen krieg weder in- noch 

ausserhalb des reichs, so wohl von desselben alß seines hauses wegen unter keinerley 

vorwandt ohne der churfürsten und ständen einwilligung anfangen solle, und in diesem punct 

die herren churfürsten und reichsstände eine sonderliche macht ihnen vorzubehalten 

scheinen; so wirdt doch die churböhmische gesandschafft so dieser punct moviret wirdt, sich 

mehrers an die Josephinische capitulation halten, wo dieser passus mitius exprimiret ist und 

auch repræsentiren können, weilen die herren stände des römischen reichs selbst gerne 

sehen, daß die cron Spanien mit denen confoederirten in gutter harmonie verbleibe, daß man 

einem könig in Spanien oder Hungarn dergleichen condition nicht auftragen könte, daß er 

wider die feinde dieser beyden königreichen propriam authoritate sich weder defendiren und 

schützen könne, mithin obiges project mehr von denen seines hauses, teütschen reichslanden 

alß von denen königreichen und landen zu verstehen seye, welche ausserhalb reichs gelegen, 

deren gerechtsambe und befügnus ohne des reichs nachtheil zu handhaben dem könig nicht 

verwehret werden könne. Und wan endtlich auch dieses nichts thette verfangen, müste man 

sich mit einer clausula salvatoria in protocollo versehen. 

Pro sexto. Was den reichshoffrath angehet, wirdt zwahr im project der perpetuirlichen 

capitulation sub articulo 16.o num. 8.o von einigen zuvor nicht gewöhnlichen modo re- et 

correferendi coram cæsare in intimo consilio gemeldet, auch weiter unten in articulo 24.o 

circa ein: sogar erwehnt, daß ein reichshoffraths præsident, der augßburgischen confession 

solte verwandt seyn, aber alle diese sachen, so wegen des reichshoffraths eingewendet 

werden wolten, wird die churböhmische gesandschafft bono modo mit diesem abzuleinen 

beflissen seyn, weilen ohne dehme zwischen kayserliche Mayestät und denen churfürsten und 

ständen des reichs von der reichshoffrathsordnung gehandlet werden solte, daß diese puncten 

biß dahin ausgestellet und inzwischen es bey der Josephina verbleibe. Gleich wie dan 

Pro 7mo, auch wegen der standeserhöhungen und dergleichen jurium majestaticorum, 

welche privative ab alijs cancellarijs bey der reichscantzley solten gesuchet werden, die 

churböhmische gesandschafft, wan dermahlen davon solte meldung geschehen, solche 



differenzien zu decliniren und auf guttes güttliche vernehmen mit allerseits cantzley zu 

remittiren bedacht seyn wirdt. 

8vo. wirdt in articulo 18o capitulationis perpetuæ in genere, in Josephina aber sub 

articulo 17o von der abolition der landgerichten in Schwaben suchender exemption a 

jurisdictione imperiali gedacht; wegen welchen puncts die österreichische cantzley der 

gesandschafft noch mehrere erleüterung geben kan, umb sich der im fall der noth bedienen zu 

können, wiewohlen die wenigste stände sich wider diese landgerichte setzen. 

Pro 9.no wirdt die gesandschafft absonderlich dahin reflectiren, damit Ihre königliche 

Mayestät in capitulatione nova nicht so expresse gebunden werde, umb allezeit im römischen 

reich zu verbleiben, indehme die capitulatio Josephina solche ohnedehme limitiret und auch 

Ihre königliche Mayestät dero gnädigsten willen bereits insinuiret haben, daß sie 

derentwegen nicht wollen allzuhart stringiret werden. 

Pro 10.o so viel es das kayserliche reichhoffpostambt betrifft, könte bey sich 

ereignetem mehrmahligen vortrag ihrer differenzien, die Josephina capitulatio hoc in passu 

pro fundamento gesetzet und derselben ohne neüerung die doch nicht nach verlangen des 

obristen hoffpostmeisters graffens von Paar18 zuerhalten seye wirdt, inhæriret werden. 

Endtlich 

11o. werden alle übrige etwan in congressu electorali und auch sonsten außerhalb 

dessen vorkommende anderwertige puncta und passus der gesambten bottschafft dergestalten 

zu tractiren und zu resolviren anheimgestellet, wie es ihre unß ohnedeme schon zu unserm 

gnädigsten wohlgefallen bekante gutte prudenz und dexterität ihnen an die handt geben wirdt; 

solte aber ein gar wichtiges casus vorfallen, den sie von selbsten zu decidiren oder zu 

superiren sich nicht zugetrauen thette; solchen wirdt selbde (wan es die zeit leydet) an unß 

alsobaldt durch einen expressen guttachtlich gehorsamst berichten und die fernere 

allergnädigste resolution darüber erwarten oder aber da periculum in mora währe und die 

zeit nicht zuliesse, unsere gnädigste resolution hierüber einzuholen und sie auf andere wege 

ihrem besten befundt nach unseres freündlich geliebsten herrn sohns jura und gerechtsambs 

in salvo zu erhalten bedacht seyn. 

                                                            
18 Karl Joseph Count Paar (1654-1725), the Obristhofpostmeister. 



Wan aber der wahltag selbsten herbeykommet und zu demselben vor dem 

reichsmarschallen graffen von Pappenheim19 durch einen fourier angesaget wirdt, da hatt die 

churböhmische gesandschafft mit einer mehrern comitiva zu erscheinen und pfleget der erste 

nur allein inter electores zu reithen und zu sitzen, der andere und dritte aber nebst zweyen 

cavallieren, welche zu zeügen mitgenommen werden, dasselbigemahl hinter dem ersten zu 

stehen und denen præliminaribus actibus electionis alß der beaydigung des magistrats zu 

Frankfurt und dergleichen mitbeyzuwohnen; wans aber zur würcklichen election kommet, 

bleibet der erstere allein in conclavi, alle übrige aber tretten ab, wo des churfürstens von 

Mayntz Liebden die vota colligiren thut und wirdt alßdan der darinnen verbliebene erstere 

gesandte in nahmen des königs in Böheimb und churfürstens seine stimm zum römischen 

könig unserm freündlich geliebsten herrn sohn Carolo Mayestät und Liebden alß 

ertzhertzogen von Österreich zulegen und darbey vorstellen, wie durch dessen ungezweiffelt 

künfftige glückliche regirung dem heyligen römischen reich und dem allgemeinen weesen eins 

ehr großer vortheil zuwachßen werde.  

Nach vollbracht und publicirter wahl solle die churböhmische gesandschafft 

alsogleich durch einen expressen so wohl an unsern freündlich geliebsten herrn sohns 

Liebden alß an unß die nachricht abgehen lassen, auf wessen persohn die wahl ausgefallen. 

Und in allem übrigen werden sie sich dergestalten verhalten und aufführen, daß sie in allen 

unsers freündlich geliebsten herrn sohns Mayestät und Liebden höchstes interesse wohl und 

genau observiren, auch von allen vorfallenheiten von post zu post ihre ordentliche relationes 

abstatten sollen; worbey unter ihnen selbsten das ceremoniale dergestalten zu halten seyn 

wirdt, daß wan sie in corpore entweder in conferenzien in des erstern gesandten quartier 

zusammenkommen, oder auch auf das rathhauß oder zur ablegung der visiten ausfahren und 

auch visiten in des erstern gesandtens hauß empfangen thetten, die oberhandt iedesmahlen 

dem erstern gesandten gebühren müsse. 

Welchem allem dan sie gebührendt nachzukommen und hieran unsern gnädigsten 

willen und meinung vollkommentlich zu erfüllen wissen werden. Worgegen wir ihnen 

sammetlichen gesandten und abgeordneten mit kayserlichen und königlichen gnaden 

wohlgewogen verbleiben. Geben in der stadt Wien den 7. Julij Anno 1711. 

 

                                                            
19 The Reichserbmarschall from the family of Pappenheims was responsible to the Reichsmarschall (Duke of 
Saxony) for the course and organisation of the pre-election activities and the very election too. 



Eleonora Magdalena Theresia 

Joseph Wenzel comes Wratislaus regni Bohemiæ cancellarius20 

Ad mandatum altæ memoratæ suæ Majestatis proprium. 

M. F. v. Deblin m. p. 

 

Jiří Kubeš 

 

                                                            
20 Johann Wenzel Count Wratislaw von Mitrowitz (1670-1712), the Bohemian Obristkanzler from 1705. 


